
 

 

MAX Automation AG 

Düsseldorf 

WKN: A2DA58 

ISIN: DE000A2DA588 

 

Ordentliche Hauptversammlung 

Freitag, 30. Juni 2017, 11:00 Uhr (MESZ) 

in den Räumen des Airporthotel Düsseldorf 

Am Hülserhof 57 

40472 Düsseldorf. 

 

 

Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 1 gemäß § 124a Satz 1 Nr. 2 AktG 

 

Eine Beschlussfassung zu TOP 1 (Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. 

Dezember 2016, des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2016, des zusam-

mengefassten Lageberichts für die MAX Automation AG und den Konzern mit den erläutern-

den Berichten des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und 315 Abs. 4 HGB so-

wie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016.) erfolgt nicht. 

 

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernab-

schluss gemäß § 172 des Aktiengesetzes (AktG) am 30. März 2017 gebilligt. Der Jahresab-

schluss ist mit seiner Billigung durch den Aufsichtsrat festgestellt. Eine Feststellung des Jah-

resabschlusses oder eine Billigung des Konzernabschlusses durch die Hauptversammlung 

nach § 173 AktG ist somit nicht erforderlich. Die Vorlagen zu Tagesordnungspunkt 1 sind 

vielmehr der Hauptversammlung zugänglich zu machen und sollen dieser erläutert werden, 

ohne dass es (abgesehen von der Beschlussfassung zu Tagesordnungspunkt 2) nach dem 

Aktiengesetz einer Beschlussfassung bedarf. 

 

 

 

Düsseldorf, im Mai 2017 

Der Vorstand 


